
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 BauNVO

 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
 
 Zulässig sind:

 

 Ausnahmsweise zulässig sind:

 Unzulässig sind:

Siehe Plan.

Gem. § 4 BauNVO

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-

rende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke.

Gem. § 4 Abs. 3 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen.

Gem. §§ 4 Abs. 2 und 3 BauNVO i. V. m. §§ 1 Abs. 5 
und 6 Nr. 1 BauNVO

1. die der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden,

2. Gartenbaubetriebe,
3. Tankstellen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale 
Höhe ist die Oberkante der baulichen und sonstigen 
Anlagen.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Unterer Bezugspunkt für die Gebäudeoberkante ist 
die Oberkante der an das Plangebiet angrenzenden 
Straßenverkehrsfläche der Römerstraße, gemessen an 
der straßenseitigen Gebäudemitte.

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der zum 
Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile kann die 
zulässige Gebäudeoberkante überschritten werden.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 19 Abs. 1 und
Abs. 4 BauNVO auf 0,4 festgesetzt. Bei der Ermittlung
der Grundfläche sind die Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.  

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO als Höchstmaß festgesetzt. 

3.  BAUWEISE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 22 

BAUNVO
Siehe Plan.
Es wird eine abweichende Bauweise im Sinne der of-
fenen Bauweise festgesetzt. Die Länge der Baukör-
per darf 15 m nicht überschreiten. Gem. § 22 Abs. 2 
BauNVO sind in der offenen Bauweise Gebäude mit 
seitlichem Grenzabstand zu errichten.
Es sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser zuläs-
sig. Bei Doppelhäusern ist eine einseitige Grenzbebau-
ung zulässig. 

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT  
 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M.  

§ 23 ABS. 3 BAUNVO
Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch 
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 
Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile 
die Baugrenze nicht überschreiten. Demnach sind die 
Gebäude innerhalb des im Plan durch Baugrenzen 
definierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zuge-
lassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 
14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht 
widersprechen. Die zur Versorgung und Entsorgung 
des Baugebietes dienenden Anlagen sind gem. §14 
Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässig.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können (z. B. Stellplätze, Garagen, 
Carports).

5. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLI-
CHER FUSSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan.

6. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, GARAGEN 
UND CARPORTS 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB I.V.M. § 12 
BAUNVO

Stellplätze, Garagen und Carports sind in Anwendung 
des § 12 Abs. 1 BauNVO innerhalb der Baugrenzen 
und im seitlichen Grenzabstand allgemein zuläs-
sig. Zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der 
Einzelgarage / dem Carport sind mindestens 5,50m 
freizuhalten.

7. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Siehe Plan.

Im Plangebiet sind je Wohn gebäude maximal 2 
Wohneinheiten zulässig.

8. VERSORGUNGSFLÄCHEN / -ANLAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB I.V.M. § 14 

ABS. 2 BAUNVO
Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit 
Trinkwasser (z. B. Druckerhöhungsanlage) dienen, 
sind innerhalb des Geltungsbereichs des Plangebietes, 
ausnahmsweise auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig, auch soweit für sie keine 
besonderen Flächen festgesetzt sind.

9. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB Siehe Plan.

10. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Reduzierung der Versiegelung: Der Anteil befes-

tigter Flächen ist auf ein Mindestmaß zu beschränken:  
Kfz-Stellplätze sind einschließlich ihrer Zu- und 
Abfahrten ausschließlich in wasserdurchlässigen 
Belägen (z. B. Splittfugenpflaster oder offenporiges 
Wabenfugenpflaster) und versickerungsfähigem 
Unterbau auszuführen.

Bodenpflege: Flächen, die nicht als Stellplätze, 
Zufahrten, Terrassen oder Wege benötigt werden, sind 
unversiegelt zu belassen und gärtnerisch als Zier- oder 
Nutzgarten anzulegen.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze 
und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1802).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember  
2022 (BGBI. I S. 2240).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 27. Januar 2022 (GVBl. 
S. 21).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) 
in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 07. De-
zember 2022 (GVBl. S. 403).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. 
S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 28. September 2021 
(GVBl. S. 543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 08. April 2022 (GVBl. S. 118).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

• Sofern Erkenntnisse über Altlasten, altlastenverdächtige Flächen oder sonstige schädliche Bodenverunrei-
nigungen (z.B. Schadstoffverunreinigungen, Bodenverdichtungen, Bodenerosion) im Plangebiet vorliegen, 
wird um Mitteilung an die dafür zuständigen Behörden gebeten.

• Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 
vom 23.3.1978 (GVBl., 1978, S. 159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBl., 2008, S. 
301) sowie durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage 
kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert 
zulassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. Der vorangehende Hinweis entbindet 
Bauträger/Bauherren bzw. entsprechen-de Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht 
und Haftung gegenüber der GDKE. Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direk-
tion Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache 
mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung ent-
sprechend durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Um-
fang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die 
Maßnahmen erforderlich.

• Im Plangebiet können sich in der Trinkwasserversorgung potenziell Nutzungseinschränkungen ergeben, die 
nur durch hauseigene Druckerhöhungsanlagen ausgeglichen werden können.

• Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien ist in der Abteilung 3 der Verwaltung der Verbandsge-
meinde Weilerbach möglich.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)
• Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwässern.
• Demnach ist das Schmutzwasser dem vorhandenen Schmutzwasserkanal und das anfallende 

Niederschlagswasser dem vorhandenen Regenwasserkanal im Bereich der Römerstraße zuzuleiten. Die 
Leitungen sind hierfür ausreichend dimensioniert.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 Abs. 6 LBauO)

• Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist zulässig.

• Unzulässig sind Dacheindeckungen sowie Fassadenverkleidungen aus glänzenden / reflektierenden Mate-
rialien.

• Fassaden und Dachflächen der Wohngebäude können zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung und Ver-
besserung des Mikroklimas begrünt werden.

• Standflächen für Abfallbehälter sind in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche orientierten Bereichen 
entweder in Schränken einzuhausen oder sichtgeschützt anzuordnen.

• Im Baugebiet sind gemäß § 47 LBauO je Wohneinheit mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ die 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 BauGB).

Reichenbach-Steegen, den __.__.____

 ________________
 Der Ortsbürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfahrens-
schritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden gem. 
§ 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertragen.

• Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ frühzei-
tig beteiligt  und von der Planung unterrichtet (§ 3 
Abs. 1 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden, deren Auf-
gabenbereich von der Planung berührt werden 
kann, wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet und um Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 BauGB). 
Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellung nahme eingeräumt.

Verfahrenswechsel
• Der Ortgemeinderat hat in seiner Sitzung am 

__.__.____ den Entwurf gebilligt und die 
 Veröffentlichung des Bebauungsplanes im Inter-
net inkl. einer Auslegung beschlossen (§ 3 Abs. 2 
BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wur-
de in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Veröffentlichungs-
frist von jedermann elektronisch per Mail, oder bei 
Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch benach-
richtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemein-
den Anregungen und Stellungnahmen ein. Die 
Abwägung der vorgebrachten Bedenken und An-
regungen erfolgte durch den Ortsgemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den Be-
bauungsplan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie 
der Begründung mit Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

 Reichenbach-Steegen, den __.__.____   

 ________________
 Der Ortsbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Ent-
schädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechtsfolgen 
des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
(GemO) hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit Um-
weltbericht, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Reichenbach-Steegen, den __.__.____   

 ________________
 Der Ortsbürgermeister

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
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PLANGEBIET

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

GOKmax.
HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II
ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

a
ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

ED
BAUWEISE / HAUSFORM; HIER: EINZEL- UND DOPPELHÄUSER
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS.3 BAUNVO)

2 WE HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER FUSSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

ö ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)
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Wohngebäude

Zahl der Vollge-
schosse

Grundflächenzahl
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Anlagen

Bauweise Hausform

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen 
hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet wer-
den und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vor-
kommen (Schottergärten), sind im Bereich dieser 
Freiflächen nicht zulässig. Wasserdichte oder nicht 
durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind 
nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten 
Flächen zulässig. Mineralische Splitabdeckungen für z. 
B. trockenresistente und insektenfreundliche Beete 
oder Gartenanlagen ohne zusätzliches Vlies und Folie 
sind erlaubt.

Nisthilfen: Je Gebäude sind mind. zwei Nisthilfen für 
Gebäudebrüter (Vögel / Fledermäuse) zu installieren, 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen.

11. NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 23B BAUGB Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche 

Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien 
(insbesondere Solarenergie) vorzusehen. Hierbei han-
delt es sich u. a. um Leitungsstränge, Schächte, ggf. 
auch statische Aufwendungen im Dachbereich.

12. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als 

begrünte Gartenflächen anzulegen, sofern sie nicht 
für Zufahrten, Stellplätze, Wege oder weitere Gestal-
tungselemente benötigt werden.
Zulässig sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, 
eine ansprechende Durchgrünung und eine harmo-
nische und optisch ansprechende Einbindung in das 
umgebende Siedlungsbild zu erreichen.

Pflanzliste:
Für die Hochstämme können folgende Arten verwen-
det werden:

• Ahorn (Acer platanoides/campestre/pseudoplata-
nus) (trocken-/hitzetolerante Sorte),

• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea) (tro-
cken-/hitzetolerante Sorte),

• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere / Eberesche (Sorbus aucuparia),
• Sommerlinde (Tilia platyphyllos),
• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Winterlinde (Tilia cordata),
• hochstämmige Obstbäume.

Aus klimatischen Gründen wird empfohlen, bei Pflan-
zungen die trocken-/hitzetoleranten Sorten zu ver-
wenden.

Geeignete Sorten von hochstämmigen Obstbäumen 
sind ausführlich in der Broschüre „Obstsorten für den 
Streuobstbau in Rheinland-Pfalz“ (2003) (http://rlp.
nabu.de/imperia/md/images/rlp/umwelt/streuobst.
pdf) beschrieben.

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, 
mind.14-16 cm Stammumfang (StU) gemessen in 1 m 
Höhe. 

Es sind gebietseinheimische Gehölze mit der regio-
nalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und Ober-
rheingraben“ (Region 4) nach dem „Leitfaden zur 
Verwendung gebietseigener Gehölze“ (BMU, Januar 
2012) zu verwenden. Eventuelle Ausfälle bei der Be-
pflanzung sind durch Neuanpflanzungen zu ersetzen.

Bei Saatgutmischungen ist darauf zu achten, dass 
es sich um zertifiziertes Regio-Saatgut aus dem Ur-
sprungsgebiet „Oberrheingraben mit Saarpfälzer 
Bergland“ (UG 9) handelt.

Flachdächer und geneigte Dächer mit einer Neigung 
bis zu 30° sind mit einer Substratschicht von ca. 15 
cm Stärke mindestens extensiv zu begrünen. Eine 
Nutzung als Dachgarten ist zulässig. Dabei ist ein Be-
grünungssystem zu wählen, welches das dauerhafte 
und vitale Wachstum von Gräsern, Polsterstauden 
und zwergigen Gehölzen auch während länger anhal-
tender Hitze- und Trockenheitsperioden gewährleistet.

13. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan. 

STÄDTEBAULICHES KONZEPT

Quelle: Verbandsgemeinde Weilerbach; Bearbeitung: Kernplan


